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Die Akupunkturqualifikation wird gegenüber der 
Ärztekammer Bremen unter folgenden Vorausset-
zungen nachgewiesen: 
 
1. Der Qualifikationsnachweis wird von der Ärzte-

kammer erteilt nach Absolvierung einer 350-
stündigen Fortbildung bei einer anerkannten 
Fachgesellschaft oder einer Ärztekammer und 
einer abschließenden Prüfung durch die Ärzte-
kammer Bremen. Die Fortbildung muß die im 
Folgenden aufgeführten formalen und inhaltli-
chen Kriterien erfüllen. 

 
2. Die Fortbildung erfolgt in bis zu 21 inhaltlich 

zusammenhängenden Modulen, die bei aner-
kannten Fachgesellschaften oder Ärztekammern 
absolviert werden müssen. Die einzelnen Module 
können auch bei verschiedenen anerkannten 
Fachgesellschaften oder Ärztekammern belegt 
werden. Die Module 1 bis 4 entsprechen der 
Grundausbildung. Für die Grundausbildung ist 
ein Praxisanteil von mindestens 30% vorge-
schrieben. Für die Module 5 bis 20 soll der Pra-
xisanteil mindestens 40% betragen. Das Modul 
21 ist die rein praktisch ausgerichtete Supervisi-
on. Die Module 1 bis 7 sowie 21 sind verpflich-
tend. Aus den Modulen 8 bis 10 sowie 11 bis 19 
kann so ausgewählt werden, daß die angegebe-
nen Rahmenzeiten (10-30 Stunden, bzw. 80-100 
Stunden) erfüllt werden. 

 
3. Das Curriculum besteht aus folgenden Modulen 

mit dem jeweils angegebenen Inhalt: 
 

Grundausbildung 
(Gesamtstunden mindestens 140) 

 
MODUL 01: 50-70 Stunden 
- Wissenschaftliche Grundlagen der Akupunktur 
- Historische, philosophische und kulturelle Hin-

tergründe der traditionellen chinesischen Me-
dizin 

- Praxis und Technik der Akupunktur 
- Topographie des Leitbahnsystems 
- Topographie, Systematik, Indikationen, Kontra-

indikationen und Wirkungen der wichtigsten 
Akupunkturpunkte 

 
 
MODUL 02: 20-30 Stunden 
- Ohrakupunktur: Grundlagen, Punkte, Indikatio-

nen, Kontraindikationen, Praxis 
 
 
 
MODUL 03: 30-40 Stunden 
- Akupunktur des Bewegungsapparates unter be-

sonderer Berücksichtigung der Schmerz-
therapie: 

Punktauswahl, Nadeltechnik, Kombination mit 
anderen Verfahren, Verlauf und Prognose, Ein-
fü�hrung in die Behandlung spezieller Erkran-
kungsbilder unter Verwendung des bisher er-
worbenen therapeutischen Grundlagenwissens  
(HWS-Syndrom, Tortikollis, LWS-Syndrom, 
Lumbago, Epikondylitis, Ischialgie, Lumboischi-
algie, Schulter-Arm-Syndrom, Koxarthrose/-
athritis, Gonarthrose, Knieschmerzen, Cephal-
gie, Trigeminusneuralgie, Fazialisparese, Zoster-
neuralgie) 

 
 
MODUL 04: 20-30 Stunden 
- Grundlagen der Ätiopathogenese und Physiolo-

gie der traditionellen chinesischen Medizin 
- Einführung in die Diagnostik der traditionellen 

chinesischen Medizin 
- Grundlagen der Behandlung innerer Erkran-

kungen: Punktauswahl, Nadeltechnik, 
Kombination mit anderen Verfahren, Verlauf 
und Prognose, Einführung in die Behandlung 
spezieller Erkrankungsbilder unter Verwendung 
des bisher erworbenen therapeutischen 
Grundlagenwissens (z.B. Sinusitis, Asthma 
bronchiale, Dysmenorrhoe) 

 
 

Weiterführende Qualifikation 
(Mindeststundenzahl 210) 

 
MODUL 05: 40-60 Stunden 
- vertiefende Darstellung der diagnostischen und 

therapeutischen Konzepte der traditionellen 
chinesischen Medizin mit kritischer Würdigung 
ihrer Anwendbarkeit im gegenwärtigen wissen-
schaftlichen und kulturellen Kontext. 

- Anwendung der o.a. Konzepte zur Weiterdiffe-
renzierung schulmedizinischer Krankheitsbilder 
mit dem Ziel einer differenzierteren Akupunk-
turtherapie 

- Erweiterung der praktischen Kenntnisse zu 
Stichtechnik, Stimulation und Moxibustion, 
soweit sie zur Anwendung der o.a. traditionel-
len Therapiekonzepte erforderlich sind. 

- Grundlagen der verwandten traditionellen chi-
nesischen Therapiemethoden (Arzneitherapie, 
Diätetik, Akupressur, Qigong), soweit sie zur 
Stellung der Indikation zu einer ergänzenden 
Behandlung erforderlich sind. 

 
MODUL 06: 20-30 Stunden 
- Erweiterungen der Akupunkturtherapie auf-

grund moderner wissenschaftlicher Forschun-
gen 

- moderne akupunkturbezogene Therapieverfah-
ren und ihre Anwendung (Laser, Elektrostimula-
tion, TENS) 

 
 



Richtlinie zum Qualifikationsnachweis �Akupunktur�  Stand: 29. November 1999 Seite 3 Ä R Z T E K A M M E R 
B R E M E N 
 KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS  

 

Arztrecht in Bremen � Richtlinie zum Qualifikationsnachweis �Akupunktur�  4.4.2 - 3 

MODUL 07: 20-30 Stunden 
- Akupunktur im Rahmen schmerztherapeuti-

scher Verfahren, Schmerzmessung und �
dokumentation 

- Indikationen und Kontraindikationen der Aku-
punktur bei chronischen Schmerzzuständen, 
spezifische Behandlungskonzepte unter Be-
rücksichtigung psychosomatischer Zusammen-
hänge 

 
 
MODUL 08-10: 10-30 Stunden  
(mindestens ein Modul aus diesem Komplex muß 

absolviert werden) 
08 - Vertiefung der Ohrakupunktur, Auriku-

lotherapie (10-30 Stunden) 
09 - Schädelakupunktur (10-20 Stunden) 
10 - Handakupunktur (10-20 Stunden) 
 
 
MODUL 11-19: 80-100 Stunden 
Vertiefung der Akupunkturanwendung bezogen 

auf bestimmte Indikationsgebiete und unter 
besonderer Berücksichtigung traditioneller chi-
nesischer Differentialdiagnose und -therapie 
sowie von Ergebnissen moderner wissenschaft-
licher Akupunkturforschung (es müssen soviel 
Module absolviert werden, daß mindestens 80 
Stunden erreicht werden) 

11 - Kopf- und Gesichtsschmerzen, HNO-
Erkrankungen (10-30 Stunden) 

12 - Zahnheilkunde (10-20 Stunden) 
13 - Erkrankungen des Bewegungsapparats 

(20-40 Stunden) 
14 - Erkrankungen innerer Organsysteme (20-

40 Stunden) 
15 - Hauterkrankungen (10-20 Stunden) 
16 - Gynäkologie und Geburtshilfe (10-30 

Stunden) 
17 - Urologie und Andrologie (10-20 Stunden) 
18 - Kinderheilkunde (10-20 Stunden) 
19 - neurologische Erkrankungen (10-30 Stun-

den) 
20 - Suchterkrankungen (10-20 Stunden) 
 
 
MODUL 21: 20-30 Stunden 
- Supervision eigener Fälle bei einem/er von den 

anerkannten Fachgesellschaften oder der Ärz-
tekammer anerkannten, in Akupunktur erfah-
renen Arzt/Ärztin.  
Darstellung der diagnostischen und therapeu-
tisch-praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Supervisanden/-innen  
Die Supervision kann einzeln oder in Klein-
gruppen (maximal 8-10 Teilnehmer/-innen) er-
folgen, wobei jede/r Supervisand/-in mindes-
tens 3 eigene Fälle, davon mindestens einen 
über einen längeren Zeitraum hinweg, vorstel-
len muß. 

 

 
4.  Die Akupunkturfortbildung wird durch Ärzte-

kammern oder im Rahmen von Fachgesellschaf-
ten durchgeführt, die auf Antrag von der Ärzte-
kammer Bremen nach Anhörung unabhängiger 
Fachleute anerkannt werden können. Anerken-
nungen durch andere Ärztekammern werden ü-
bernommen. Ansonsten gelten als Kriterien für 
die Anerkennung: 
- Die Fachgesellschaft arbeitet in Bezug auf die 

Fortbildung nicht in erster Linie Profit orien-
tiert. Sie setzt sich darüber hinaus für die wis-
senschaftliche Forschung in Bezug auf die Aku-
punktur ein.  

- Die Fachgesellschaft deckt mit ihren Fortbil-
dungsangeboten mindestens 40% des gesam-
ten im Folgenden aufgeführten Curriculums ab. 

- Die Fachgesellschaft führt regelmäßige Evalua-
tionen ihrer Unterrichtsveranstaltungen durch. 

 
5.  Das Verhältnis zwischen Fortbildenden und Fort-

zubildenden soll bei Fortbildungsveranstaltungen 
mit Vorlesungscharakter maximal 1:50 und bei 
praktischen Übungen maximal 1:25 betragen. 
Gemäß den entsprechenden Richtlinien der Bun-
desärztekammer sollte bei den Veranstaltungen 
im Rahmen dieses Curriculums die Zahl von 8 
Unterrichtsstunden pro Tag in der Regel nicht 
überschritten werden. 

 
6.  Grundsätzliche Voraussetzung für den Erwerb des 

Qualifikationsnachweises ist die Approbation als 
Arzt/Ärztin sowie eine 3-jährige ärztliche Tätig-
keit nach Approbation bzw. Berufserlaubnis. 

 
7. Über Qualifikationen, die von Ärztinnen und 

Ärzten außerhalb der anerkannten Fachgesell-
schaften bzw. im Ausland erworben worden sind, 
wird im Einzelfall entschieden. Inwieweit die un-
ter 8. aufgeführten Bestimmungen zur Anwen-
dung kommen, unterliegt ebenfalls einer Einzel-
fallprüfung. 

 
8. Der Qualifikationsnachweis wird befristet bis zum 

31. Dezember 2004 an diejenigen Ärztinnen und 
Ärzte erteilt, die bei Inkrafttreten dieser Richtli-
nien bereits 50 Stunden der beschriebenen 
Grundausbildung von insgesamt 140 Stunden bei 
einer anerkannten Fachgesellschaft oder Ärzte-
kammer absolviert haben und diese mit einer 
Prüfung bis zum 31. Dezember 2000 abschließen. 
Der Antrag auf Zertifizierung ist bei der Ärzte-
kammer Bremen bis spätestens 31. März 2001 zu 
stellen. 
Der Qualifikationsnachweis wird über den 1. Ja-
nuar 2005 hinaus verlängert, wenn die betref-
fenden Ärztinnen und Ärzte bis zum 31. Dezem-
ber 2004 eine Gesamtweiterbildung von insge-
samt 350 Stunden mit den unter Ziffer 3. be-
schriebenen Unterrichtsmodulen absolviert ha-
ben und diese mit einer theoretischen und prak-
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tischen Prüfung durch die Ärztekammer Bremen 
abschließen. 
Ärztinnen und Ärzte, die ihre Fortbildung nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinien beginnen bzw. bei 
Inkrafttreten noch nicht die erforderlichen 50 
Stunden einer begonnenen Weiterbildung nach-
weisen können, erhalten einen Qualifikations-
nachweis der Ärztekammer erst nach Absolvie-
rung der Gesamtweiterbildung von 350 Stunden 
Dauer bei einer anerkannten Fachgesellschaft 
oder einer Ärztekammer und nach einer theoreti-
schen und praktischen Prüfung durch die Ärzte-
kammer Bremen. 

 
9. Die Prüfung zum Abschluß der Grundausbildung 

darf frühestens ein Jahr, diejenige zum Abschluß 
der Gesamtfortbildung frühestens zwei Jahre 
nach Fortbildungsbeginn absolviert werden. 

 
10. Die Prüfung im Rahmen der Zertifizierung um-

faßt sowohl einen theoretischen als auch einen 
praktischen Teil. 

 
 

 
 


